
Informationen zum Betriebspraktikum  
der KGS Leeste 

Sehr geehrte Damen und Herren, 


die KGS Leeste plant aktuell für die Schülerinnen und Schüler des ____. Jahrgangs ein Betriebs-

praktikum. Dieses wird in der Zeit vom _______________________________ stattfinden. 


Für eine erfolgreiche Umsetzung des Betriebspraktikums benötigen wir die Mitarbeit von Arbeit-
gebern, die bereit sind jungen Menschen einen Einblick in den Berufsalltag zu geben. 


Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, sich eigenständig um einen Praktikumsplatz zu 
bemühen. Wir legen darauf Wert, dass sich die Schülerinnen und Schüler persönlich bei Ihnen 
vorstellen und sich zusätzlich mit einer aussagekräftigen Bewerbung bei Ihnen bewerben. 


Falls Sie sich bereit erklären, einen oder mehrere SchülerInnen unserer Schule aufzunehmen, be-
stätigen Sie uns dies bitte mithilfe des Vordrucks. Zudem möchten wir Sie im Vorfeld auf die fol-
genden Hinweise (weiterführend auf der nächsten Seite) zum Betriebspraktikum aufmerksam ma-
chen:


1. Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung und wird unentgeltlich durchgeführt. 

2. Die tägliche Arbeitszeit soll zwischen fünf und sieben Stunden liegen.

3. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Rückmeldebogen. Wir möchten Sie bitten, die-

sen am Ende des Betriebspraktikums auszufüllen. Wir legen großen Wert auf Ihre Meinung. 


Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Kooperation. Für die Beantwortung Ihrer 
Fragen sind wir selbstverständlich erreichbar. 


Mit freundlichen Grüßen




Michael Krutschke (Schulleiter)	 	 	 	   Betreuende Lehrkraft (Druckbuchstaben)


———————————————————————————————————————————


Bestätigung des Praktikumsbetriebes 

Hiermit bestätigen wir, dass die Schülerin / der Schüler ______________________________________________


in der Zeit vom _____________ bis zum _____________ in unserem Betrieb ein Betriebspraktikum absolviert. 


Name des Betriebs: 	 	 ____________________________________


Ansprechpartner/in: 	 	 ____________________________________


Telefon/Mobil: 	 	 	 ____________________________________


Datum: ____________________                        Unterschrift/Firmenstempel: ___________________________ 
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Bitte abtrennen und der Schülerin oder dem Schüler unterzeichnet mitgeben.



Kooperative Gesamtschule Leeste, Infoblatt Betriebspraktikum 


Wichtige Informationen zum Betriebspraktikum 


4. Allgemein 
4.1.  Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen durch das Praktikum erste Erfahrungen mit der Arbeits- und Wirtschafts-
welt machen und Hilfen für ihre Berufswahl erhalten.


4.2.  Das Betriebspraktikum ist weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhält-
nis nach arbeitsrechtlichen Vorschriften; eine Vergütung wird daher nicht ge-
währt.


4.3.  Das Betriebspraktikum findet an fünf Arbeitstagen in der Woche statt.

4.4.  Bei der Durchführung des Betriebspraktikums sind die Vorschriften des Jugendar-

beitsschutzgesetzes zu beachten. Die Schülerinnen und Schüler bis zur Voll-
endung des 15. Lebensjahres dürfen nur mit für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu 
7 Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.


4.5.  Alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse leisten das Praktikum gleichzeitig ab; 
die Teilnahme ist für sie Pflicht. Wer aus besonderen Gründen nicht am Be-
triebspraktikum seiner Klasse teilnimmt, muss während dieser Zeit den Unter-
richt einer anderen Klasse besuchen.


4.6.  Die Schule bereitet die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts auf 
das Praktikum vor. Es werden Arbeitsaufträge erarbeitet, die der Praktikant in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern im Betrieb erkundet.


5. Organisation       
5.1.  Für die Schülerinnen und Schüler ist die Suche nach einer Praktikumsstelle Teil der 

Vorbereitung. Die Praktikumsplätze sollen in Zusammenarbeit mit den betreuen-
den Lehrkräften und des Schülern ausgewählt werden und im näheren Umkreis 
liegen.


5.2.  Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mithilfe einer aussagekräftigen Bewer-
bung bei den Betrieben bewerben. Ein entsprechendes Vorstellungsgespräch ist 
erwünscht.


5.3.  In Betrieben, bei denen die Praktikanten mit Lebensmitteln in Berührung kommen, 
ist eine Belehrung gemäß dem Infektionsschutzgesetz notwendig. Vor dem Be-
triebspraktikum müssen die betroffenen Schülerinnen und Schüler durch einen 
Vertreter des Gesundheitsamtes belehrt werden.


6. Durchführung 
6.1.  Die betreuende Lehrkraft der Schule besucht die Praktikanten in der Regel zweimal 

am Arbeitsplatz, hält Kontakt mit dem Praktikumsbeauftragten des Betriebes 
und steht den Praktikanten und Eltern zur Rücksprache zur Verfügung.


6.2.  Der Praktikumsbeauftragte des Betriebes veranlasst die Einweisung des Praktikan-
ten in seine Aufgaben, sorgt für die Beaufsichtigung des Praktikanten, informiert 
die betreuende Lehrkraft über den Ablauf des Praktikums und verständigt in be-
sonderen Fällen umgehend die Schule (0421- 2443230).
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6.3.  Der Praktikant unterliegt während des Praktikums der Betriebsordnung. Er hat sich 
mit den Unfallverhütungsvorschriften des Betriebes vertraut zu machen und den 
Anordnungen des Praktikumsbeauftragten Folge zu leisten.


6.4.  Bei Krankheit des Schülers muss Betrieb und Schule/betreuende Lehrkraft unter-
richtet werden.


7. Gesetzliche Unfallversicherung und Versicherungsschutz 
7.1.  Für die Dauer des Betriebspraktikums sind die Schüler wie beim Schulbesuch un-

fallversichert. Der Versicherungsschutz besteht für die Dauer der Anwesenheit im 
Betrieb und den direkten Hin- und Rückweg.


7.2.  Den Schülerinnen und Schülern wird Deckungsschutz für Haftpflicht- und Sach-
schäden in begrenzter Höhe gewährt. Die jeweiligen Beträge können beim 
Schulträger oder beim Kommunalen Schadensausgleich Hannover abgefragt 
werden.


8. Schülerfahrtkosten  
8.1. Fahrten zum Betriebspraktikum gehören zur Schülerbeförderung (Voraussetzung:  

mehr als 4 km zwischen Wohnort und Praktikumsbetrieb bzw. Haltestelle).  
Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Für den Zeitraum des  
Praktikums ist rechtzeitig vorher eine Kundenkarte zu beantragen. Die Schüler-
fahrtkosten nach den günstigsten Tarifen werden nachträglich auf Antrag   gegen 
Vorlage der Fahrkarte erstattet. 


8.2.  Sollte keine zumutbare Verkehrsverbindung bestehen, sind Anträge auf Anerken-
nung 	 von Privatfahrzeugen drei bis vier Wochen vor Praktikumsbeginn dem  
Landkreis vorzulegen.


9. Corona 
9.1. Nach § 20 a IFSG (Artikelgesetz vom 10.12.2021) gilt für den Zeitraum vom 15. 

März 2022 bis 31.12.2022 die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch bei Schü-
lerpraktika. 


9.2. Die Impfpflicht schließt neben dem medizinischen bzw. Pflege- und Betreuungsper-
sonal, einschließlich zusätzlicher Betreuungskräfte nach § 53b SGB IX, auch alle 
anderen dort tätigen Personen wie z. B. Hausmeister und Transport-, Küchen-, 
oder Reinigungspersonal ein. 


9.3. SchülerInnen müssen entweder a) (z.Z. zweifach geimpft) sein, b) genesen sein im 
Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverord-
nung oder c) ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie auf Grund einer medizini-
schen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft wer-
den können.
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